
Rechtsschutz-Versicherung und Schutzbrief für

KURZZEIT- UND 
ZOLLKENNZEICHEN



MIT RECHTSSCHUTZ-LEISTUNGEN

 • Schadenersatz-Rechtsschutz

 • Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz

 • JurLine – Telefonische Rechtsberatung zu einer beliebigen 
Frage zu den Themen Schadenersatz und Ordnungs-
widrigkeiten

 • Selbstbeteiligung von 150 Euro 

SOFORTHILFE IM FALL DER FÄLLE

 
 
 
 
 
1. Schadenereignis 2. Schadenmeldung  3. Soforthilfe durch 
 über die ROLAND  ROLAND Assistance
 Schutzbrief-Hotline 
 +49 (0)221 8277-9672 
 
Sie haben von Ihrem AXA-Versicherungspartner einen Versiche-
rungsschutz für Ihr Kennzeichen erhalten. Gleichzeitig beginnt
der Versicherungsschutz Ihres ROLAND Schutzbriefs. Dieser 
sorgt für Ihre optimale Absicherung im Falle einer Panne oder 
eines Unfalls. 

UNSERE LEISTUNGEN

 • Pannenhilfe

 • Bergen

 • Abschleppen in die nächstgelegene Fachwerkstatt

 • Weiter- oder Rückfahrt bei Fahrzeugausfall

 • Übernachtung bei Fahrzeugausfall

 • Fahrzeugunterstellung bei Fahrzeugausfall

SCHUTZBRIEF FÜR KURZZEIT- UND ZOLLKENNZEICHEN



SCHUTZBRIEF FÜR KURZZEIT- UND ZOLLKENNZEICHEN

GELTUNGSBEREICH

Versicherungsschutz wird für Versicherungsfälle in folgenden
europäischen Ländern (geografisch) gewährt:
Albanien, Andorra, Belgien, Bosnien, Bulgarien, Dänemark,
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Kasachstan, Kroatien, Lettland,
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mazedonien,
Moldawien, Monaco, Montenegro, Niederlande, Norwegen,
Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, San Marino,
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien,
Tschechien, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vatikanstadt, Vereinigtes
Königreich und Weißrussland. 

VERSICHERTE FAHRZEUGE

Versicherungsschutz besteht für mit einem Kurzzeit- oder  
Zoll kennzeichen zugelassenen Pkw, Lkw, Wohnmobil oder  
Motorrad. Nicht versicherbar sind Landmaschinen, Bau-
maschinen und Sonderfahrzeuge. 

DAUER VERSICHERUNGSSCHUTZ

Kurzzeitkennzeichen

Der Versicherungsschutz besteht für die Dauer von fünf Tagen,
beginnend mit der Laufzeit des Kfz-Kurzzeitkennzeichens.  
Der Versicherungsschutz endet automatisch – ohne dass es  
einer Kündigung bedarf – nach Ablauf von fünf Tagen.

Zollkennzeichen

Der Versicherungsschutz besteht für die Dauer von mindestens
9 bis maximal 365 Tagen, beginnend mit der Laufzeit des  
Kfz-Zollkennzeichens. Der Versicherungsschutz endet auto-
matisch – ohne dass es einer Kündigung bedarf – nach Ablauf 
der Gültigkeit des Zollkennzeichens.

Maßgeblich für die Erbringung der Leistungen sind die
jeweiligen Versicherungsbedingungen.



ROLAND.  Die Schutzbrief-Experten.

ROLAND Schutzbrief bietet seit 1978 vielfältige  
und optimal abgestimmte Konzepte zur Sicherung 
der beruflichen und privaten Mobilität.

Neben Einzelschutzbriefen gehören auch Produkt- 
und Dienstleistungskombinationen zum Produkt-
portfolio.

RECHTSSCHUTZ | ASSISTANCE
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ROLAND Schutzbrief-Versicherung AG | 50679 Köln
0221 8277-377 | service@roland-schutzbrief.de

www.roland-schutzbrief.de


